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1. Einleitung 

Zusammen mit der Einführung des Blockzeitenunterrichts auf der Kindergarten- und Primar-

stufe im Jahre 2008 wurde auch der Mittagstisch an der Volksschule verankert. Der XXV. 

Nachtrag Kindergarten bis zum Ende der Primarschulzeit bedürfnisgerecht eine schulergän-

zende Betreuung (SEB) anzubieten. Konzeptionell entspricht das Angebot den bewährten 

Rahmenbedingungen des Mittagstisches. Es soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf för-

dern und beiden Elternteilen ermöglichen, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. 

Das folgende, vom Schulrat erlassene Konzept regelt die Umsetzung des Gesetzesartikels 

zur Einführung der schulergänzenden Betreuung für die Schulgemeinde Wattwil-Krinau. 
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2. Rahmenbedingungen 

2.1. Gesetzliche Grundlagen 

Die Schulträger im Kanton St. Gallen sind ab dem 12. August 2024 gemäss Art.19 Abs. 1 des 

Volksschulgesetzes (sGS 213.1; abgekürzt VSG) verpflichtet, für die Schülerinnen und Schü-

ler im Kindergarten und in der Primarschule bedarfsgerecht eine schulergänzende Betreuung 

anzubieten, soweit nicht die politische Gemeinde diese Aufgabe erfüllt. Das Angebot ist bei 

entsprechendem Bedarf von Montag bis Freitag zwischen 07.00 und 18.00 Uhr während der 

Schulwochen sowie während mindestens acht Wochen der Schulferien zur Verfügung zu 

stellen. Der Besuch der schulergänzenden Betreuung ist für Schülerinnen und Schüler frei-

willig (Art. 19ter Abs. 3VSG). 

Der Schulträger kann die Betreuungszeiten auf freiwilliger Basis ausdehnen. Er bestimmt 

den Zeitpunkt der Betriebsferien von maximal fünf Wochen. Er ist verpflichtet, ein Angebot zu 

führen, wenn für mindestens ein Kind ein entsprechender Bedarf besteht. Da kein Angebot 

auf Vorrat geschaffen werden muss, ist es zulässig, eine angemessene Frist zur Voranmel-

dung des Bedarfs für die Erziehungsberechtigten einzuführen. Während dieser Zeit hat der 

Schulträger ein Angebot oder die zusätzlich nötigen Plätze zu schaffen. 

Schülerinnen und Schüler, welche aufgrund ihres besonderen Bildungsbedarfes im Rahmen 

einer Sonderschule beschult werden, unterstehen nicht dem Art. 19 VSG. Betreuungsange-

bote für diese Schülerinnen und Schüler sind in einer Leistungsvereinbarung zwischen Kan-

ton und Sonderschule geregelt. 

 

2.2.  Zuständigkeiten 

Die Trägerschaft erlässt die Betriebsordnung. 

Die Institutionsleitung vollzieht die Betriebsordnung. Sie trägt die Hauptverantwortung für die 

schulergänzende Betreuung. Die betriebliche Führung kann einer Leitungsperson übertragen 

werden. 
 

2.3. Angebotsnutzer/-innen 

Das Angebot kann von Schüler/-innen im Alter vom 1. Kindergarten bis zu der 6. Primar-

klasse genutzt werden. 

 

2.4. Kostenbeteiligung Eltern 

Die Schulträger können von den Erziehungsberechtigten einen Beitrag an die Kosten für das 

Betreuungsangebot verlangen (Art. 19 Abs. 4 VSG). 

 

2.5. Transport / Schulwegsicherheit 

Es besteht kein Anspruch auf einen Transport durch den Schulträger vor dem Mittag nach 

Hause und nach dem Mittag zur Schule zurück, wenn die politische Gemeinde oder der 

Schulträger einen Mittagstisch eingerichtet hat, sowie von zuhause zum schulergänzenden 

Angebot und von diesem zurück (Art. 20 VSG). 

Für die Sicherheit auf dem Weg vom Ort der schulergänzenden Tagesbetreuung in die 

Schule und zurück ist der Schulträger verantwortlich. Bei unzumutbarem Weg (Länge, Ge-

fährlichkeit, usw.) trifft der Schulträger geeignete Massnahmen (Transport, Begleitung, usw.) 

und trägt deren Kosten. 
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2.6. Pädagogische Leitgedanken 

 Den Kindern wird in Ergänzung zum Unterricht eine verlässliche Tagesstruktur geboten, 

die den Unterricht mit sinnvoller Freizeitbeschäftigung ergänzt. Soziales Lernen wird ge-

fördert. 

 Es werden Rahmenbedingungen geschaffen, welche die persönliche und soziale Ent-

wicklung der Kinder begünstigen. 

 Die Kinder werden im sozialen Lernen und Verhalten gefördert und in der Freizeitgestal-

tung begleitet. 

 Das Kind ist eine eigenständige Persönlichkeit und hat das Recht, in seiner Eigenart 

wahrgenommen und geachtet zu werden. 

 Das Kind erhält Raum für eigene Erfahrungen und lernt seine körperlichen wie auch 

seelischen Grenzen kennen. In der Alltagsbewältigung unterstützen wir das Kind und 

fördern das Selbstvertrauen. 

 Die Entwicklung des Selbstbewusstseins ist eines der Ziele unserer pädagogischen Ar-

beit. 

 In einem respektvollen Klima kann das Kind seine Stärken und Schwächen kennen ler-

nen, ohne dafür bewertet zu werden. 

Im Alltag der Betreuung erlebt das Kind: 

 Positive Verstärkung der eigenen Handlungen 

 Förderung der Selbständigkeit und der Selbstwirksamkeit 

 Stärkung des Selbstwertgefühls, des Selbstvertrauens und der Persönlichkeit 

 Sozialisation 

 Demokratische Gruppendynamik 

 Meinungsfreiheit und Mitspracherecht 

 Authentische Persönlichkeiten als Vorbildfunktionen 

 Möglichkeiten, um Fähig- und Fertigkeiten zu trainieren 

 

2.7. Prävention und Gesundheit 

Eine gesunde und ausgewogene Verpflegung ist sichergestellt. Diesbezüglich besteht eine 

enge Zusammenarbeit mit der Küche des Alters- und Pflegeheims Risi, bei welchem die Mit-

tagsmenüs bezogen werden. 

Die Schülerinnen und Schüler werden in die Vor- und Nacharbeiten zum Mittagstisch in ge-

eigneter Form einbezogen (Tischen, Abräumen, usw.). 

Die Betreuungszeit wird vielseitig gestaltet und beinhaltet als wichtigen Teil vielseitige Bewe-

gungserfahrungen, welche vorwiegend im Freien stattfinden sollen. 

Das Betreuungspersonal ist dem Schutz und dem Wohlergehen der ihm anvertrauten Kinder 

verpflichtet. Es hat eine Obhutspflicht und ist dadurch im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit 

verantwortlich für die psychische und physische Unversehrtheit der ihm anvertrauten Schul-

kinder. 

 

2.8. Aufsicht 

Die Aufsicht über die schulergänzenden Angebote unterstehen der schulrechtlichen Auf-

sichtszuständigkeit. Demnach sind die Behörden des Schulträgers die primären Aufsichtsor-

gane. Die Schulgemeinde Wattwil-Krinau hat dazu ein spezielles Aufsichtsorgan geschaffen. 
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3. Betreuungsmodule 

Die schulergänzende Betreuung, im folgenden SEB genannt, wird blockartig organisiert bzw. 

in Elementen angeboten. Sowohl während der Schulwochen als auch während den Ferien, 

in denen die Betreuung angeboten wird. (siehe Anhang 8.1.) 

Im Rahmen der gesetzlichen Angebotspflicht (Art. 19 Abs. 1 VSG) ist der Schulträger frei bei 

der Gestaltung der Betreuungsmodule. Die Erziehungsberechtigten können das Betreuungs-

angebot bedarfsgerecht an einzelnen Wochentagen sowie für einzelne Betreuungsmodule 

nutzen.  

Die Betreuung während der Blockzeiten (08.00 bis 12.00 Uhr) am Vormittag gehört nicht zur 

SEB und ist somit kostenlos. Während der Unterrichtszeiten hat der Schulträger eine Betreu-

ungspflicht und muss dementsprechend eine Aufsicht sicherstellen können. So auch bei-

spielsweise während der Abwesenheit von Lehrpersonen (Art. 9 Weisungen zur Unterrichts-

organisation, zur Klassenbildung und zum Personalpool in der Volksschule), wenn der Unter-

richt früher als im Stundenplan endet, usw. 

 

3.1. Öffnungszeiten 

Montag bis Freitag  06.30 – 18.15 Uhr 

 

3.2. Tagesorganisation 

Um den Tagesablauf ohne Unterbrechung gestalten zu können, müssen die Zeiten unbedingt 

eingehalten werden. Im Einverständnis mit den Erziehungsberechtigten dürfen die Kinder 

früher nachhause gehen. Das Betreuungspersonal muss darüber von den Erziehungsbe-

rechtigten informiert werden. (siehe Anhang 8.1.) 

 

Bei Nichteinhaltung der Abholzeiten wird pro angefangene ½ Stunde ein Unkostenkostenbei-

trag von CHF 20.00 erhoben. 

 

Wird das Kind von einer – dem Betreuungspersonal unbekannten Person – abgeholt, muss 

das Betreuungspersonal im Voraus von einem Erziehungsberechtigten darüber informiert 

werden. 

 

3.3. Morgenbetreuung 

Die Morgenbetreuung dauert von 06.30 Uhr bis zum Beginn der Blockzeiten ( Kapitel 4.11. 

Transport). Für die Auffangstunde der Kindergartenkinder von 08.00 bis 09.00 Uhr wird keine 

SEB angeboten. Entsprechend müssen diese Kinder ab 08.00 Uhr den Kindergarten besu-

chen. In der Zeit während der Morgenbetreuung haben die Kinder die Möglichkeit ein Früh-

stück einzunehmen. 
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3.4. Mittagsbetreuung 

Die Mittagsbetreuung beginnt nach den Blockzeiten und endet mit Beginn der ersten Nach-

mittagslektion oder des Beginns der Nachmittagsbetreuung. Der Schulträger bietet den Kin-

dern während der Mittagsbetreuung eine bedarfsgerechte, gesunde Verpflegung an, welche 

vom Alters- und Pflegeheim Risi bezogen wird. Die freie Zeit nach dem Mittagessen kann 

von den Kindern frei gestaltet werden (verschiedene Aktivitäten, Erholung, Erledigung von 

Hausaufgaben, usw.). 

 

3.5. Nachmittagsbetreuung 

Die Nachmittagsbetreuung beginnt direkt nach der Mittagsbetreuung oder nach dem Unter-

richt und endet um 18.15 Uhr. Während dieser Zeit wird ein hoher Stellenwert auf freies 

Spielen gelegt. Die Kinder haben aber auch die Möglichkeit sich zu erholen oder Hausaufga-

ben zu erledigen. Es besteht jedoch seitens des Betreuungspersonals keine Verpflichtung 

zur Hausaufgabenhilfe, dies ist in der Verantwortung der Eltern. Zusätzlich wird den Kindern 

ermöglicht, ihre persönlich gewählten Freizeitaktivitäten (Vereine, Musikschulen, Therapien, 

etc.) zu besuchen. Innerhalb des Schulgemeindegebiets kann die Begleitung in Absprache 

mit den Erziehungsberechtigten geregelt werden. 

 

3.6. Ferien und Feiertage 

An folgenden Tagen/Wochen ist die SEB geschlossen: 

 an allgemeinen Feiertagen 

 zwischen Weihnachten und Neujahr (2 Wochen) 

 3 Wochen im Sommer gemäss Schulferienplan der Schulgemeinde Wattwil-Krinau (2., 3. 

und 4. Schulferienwoche) 

 

Für die Ferienbetreuung während den Schulferien (ausgenommen oben erwähnte Ferien 

und Feiertage) ist die Frist bis spätestens 1 Monat vor Schulferienbeginn. 

 

Anmeldefristen Ferienbetreuung: 

Sommerferien  bis spätestens 31. Mai 

Herbstferien  bis spätestens 31. August 

Sportferien  bis spätestens 30. November 

Frühlingsferien bis spätestens 1. März 

Auffahrtsfreitag bis spätestens 31. März 
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3.7. Räumlichkeiten 

Die Betreuungsangebote befinden sich, wenn möglich, in der Nähe der Schulhäuser der 

Schulgemeinde Wattwil-Krinau oder in einem Schulhaus selbst. Der Hauptstandort befindet 

sich im Schulhaus Hofjünger. Je nach Anzahl der Kinder kann das Angebot auf weitere 

Standorte oder Familien ausgebreitet werden. Schülerinnen und Schüler, welche die Aussen-

schulen besuchen, werden vom Betreuungsstandort zum Schulhaus begleitet oder transpor-

tiert. Um den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden, und damit sie ihr Spiel-, Bewe-

gungs- und Sozialverhalten altersgemäss ausleben können, stehen ihnen sowohl Innen- als 

auch Aussenräume zur Verfügung. Damit sich die Schülerinnen und Schüler altersgemäss 

entfalten können, wird ebenfalls eine angemessene Ausstattung (Mobiliar, Spielmaterial, 

usw.) bereitgestellt. Zusätzlich werden die Innen- wie auch Aussenräume regelmässig be-

züglich Sicherheit überprüft und entsprechend ausgerüstet. Die sanitären Einrichtungen ge-

statten gute Hygiene-Massnahmen (z.B. Zähneputzen, Händewaschen). Das Betreuungs-

personal ist sich der Wichtigkeit der Hygiene bewusst und lebt diese auch so vor. 

 

Während den Schulwochen findet das Mittagessen nicht zwingend in den Räumlichkeiten 

der SEB statt. Es wird jener Mittagstisch besucht, der sich am nächsten beim Schulhaus, 

welchem das Kind zugeteilt ist, befindet. (siehe Anhang 8.2.) 
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4. Organisation 

 

4.1. Leitbild / Strategie 

siehe Anhang 8.4. 

 

4.2. Prozesse 

 

4.3. An- und Abmeldung 

Die Anmeldung erfolgt schriftlich mit separatem Anmeldeformular (siehe Anhang 8.5.) bis 

spätestens am Vorabend des Bedarfs um 17.00 Uhr.  

 

Die Präsenzzeit gilt gemäss für die in der Anmeldung reservierten Module. Abweichungen 

und Abmeldungen sind durch die Erziehungsberechtigten frühzeitig mitzuteilen. 

 

Kann ein Kind die SEB kurzfristig (Krankheit, Unfall) nicht besuchen, muss in jedem Fall eine 

Abmeldung bis spätestens 06.30 Uhr des entsprechenden Tages per Telefon an die zustän-

dige Betreuungsperson des entsprechenden Standortes erfolgen. 

Voraussehbare Absenzen (Arztbesuche, Urlaube, etc.) müssen bis spätestens am Vortag um 

16.00 Uhr der Schulverwaltung (071 988 30 11) gemeldet werden. Zu späte Abmeldungen 

werden zum vollen Preis verrechnet. 

 

4.4. Abholzeit 

Die Betreuungszeit dauert bis maximal 18.15 Uhr. Die Erziehungsberechtigten können die 

Kinder zwischen 16.30 und 18.15 Uhr abholen. 

4.5. Verpflegung 

Bei den Mahlzeiten wird auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung Wert gelegt. Das 

Betreuungspersonal achtet auf einen angenehmen und anständigen Umgang unter allen An-

wesenden. Selbstständigkeit ist wichtig – daher werden Schüler/-innen in einfache Aufgaben 

miteinbezogen (abräumen, abwaschen/abtrocknen, Tische putzen, aufräumen). 

Das Frühstück wird vom Betreuungspersonal organisiert und muss nicht selbst mitgebracht 

werden. Das Mittagessen wird vom Alters- und Pflegeheim Risi bezogen. Für die Organisa-

tion von Zwischenmahlzeiten während der Nachmittagsbetreuung und während den Ferien 

auch am Vormittag, ist das Betreuungspersonal zuständig. 

4.6.  Körperhygiene 

Die Mitarbeitenden halten die Kinder zur Mund- und Körperhygiene an. 

 

4.7.  Medikamente 

Die Erziehungsberechtigten bevollmächtigen die Mitarbeitenden der Betreuung schriftlich zur 

Abgabe von Medikamenten. Der Vollmacht muss ein Arztzeugnis beiliegen. Die Medika-

mente werden den Mitarbeitenden der Betreuung von den Erziehungsberechtigten in der Ori-

ginalverpackung inklusive der Information für Patientinnen und Patienten persönlich überge-

ben. 
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4.8.  Allergien und Unverträglichkeiten 

Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, Allergien und Unverträglichkeiten bei der An-

meldung oder beim Eintritt in die Betreuung bekanntzugeben. 

 

4.9. Krankheiten 

Ist das Kind krank, so wird es grundsätzlich zuhause durch die Erziehungsberechtigten be-

treut. Sollte ein Kind erst während der Betreuung in der SEB Symptome einer Krankheit (Fie-

ber, Erbrechen, usw.) zeigen, so wird versucht, die Erziehungsberechtigten unverzüglich zu 

erreichen, damit das Kind abgeholt werden kann. Wenn die Erziehungsberechtigten nicht er-

reicht werden können, handelt das Betreuungspersonal nach den im Anmeldeformular fest-

gehaltenen Massnahmen der Eltern bezüglich des weiteren Vorgehens. Je nach Situation 

zieht das Betreuungspersonal ärztliche Hilfe durch die Schulärzte in Wattwil respektive den 

Hausarzt / die Hausärztin bei. 

 

4.10. Notfallplan 

Im Notfallplan sind die wichtigsten Telefonnummern sowie Vorgehensweisen bei Notfällen 

enthalten. (siehe Anhang 8.6.) 

 

4.11. Rechnungsstellung 

Die Rechnungsstellung erfolgt monatlich durch die Schulverwaltung. Fristgerecht gemeldete 

Absenzen werden dabei nicht verrechnet ( Kapitel 4.4. An- und Abmeldung). 

 

4.12. Betreuungsschlüssel 

Im Betreuungsschlüssel (siehe Anhang 8.7.) wird das Alter der Kinder berücksichtigt und ist 

abhängig von der Qualifikation des Betreuungspersonals. Bei gruppendynamisch schwieri-

gen Zusammensetzungen kann nach Absprache mit der zuständigen Leitung des Betreu-

ungspersonals vom Betreuungsschlüssel abgewichen werden. 
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4.13. Personal 

Beim Einsatz des Betreuungspersonals wird auf die für die Umsetzung notwendige Ausbil-

dung angestrebt, unter Berücksichtigung der jeweiligen Fähigkeiten. Die Kinder werden wäh-

rend ihres Aufenthalts in der SEB ihrem Alter, ihren Fähigkeiten und ihren Bedürfnissen ent-

sprechend betreut. Das Personal vermittelt den Kindern Haltungen, Wissen und Werte. 

 

Eine gezielte Weiterentwicklung der Kompetenzen des Betreuungspersonals wird ange-

strebt. Das Betreuungspersonal wird regelmässig bedürfnisgerecht weitergebildet und unter 

der Leitung einer Fachperson finden interne Austausche zur Reflektion statt. Zudem werden 

regelmässige, interne Austausche (Sitzungen) durch die Schulverwaltung organisiert.  

Pflichtenheft (siehe Anhang Seite 8.8.) 

 

Die Anstellungsmodalitäten des Betreuungspersonals erfolgen nach den Bestimmungen des 

Personalrechts für das Verwaltungspersonal (gemeindeinternes Reglement). Der Schulträger 

ist für die Entlöhnung zuständig. 

  

Die Entlöhnung wird gemäss drei Stufen (siehe Anhang 8.9.) gegliedert.  Die entsprechen-

den Ansätze werden von der Verwaltungskommission geprüft und angepasst. 

 

4.14. Transport 

Die selbständige Bewältigung des Schulweges hat für die Kinder einen Lerneffekt1.Um den 

Kindern diese Selbständigkeit zu ermöglichen, sollten Eltern, Betreuung und Schule zusam-

menarbeiten. Grundsätzlich besteht kein Anspruch auf einen Transport. Weder von zuhause 

zur SEB oder zum Mittagstisch, noch auf dessen Rückweg (Art. 20 VSG). Bei unzumutbarem 

Schulweg ist der Anspruch auf Transport zwar Teil des verfassungsmässigen Anspruchs auf 

ausreichenden Grundschulunterricht (Art. 19 BV), bei der Nutzung eines freiwilligen Betreu-

ungsangebotes besteht er jedoch nicht. Der Schulträger ist verantwortlich für die Sicherheit 

auf dem Weg vom Ort der SEB in die Schule und zurück. Bestehen Unklarheiten bezüglich 

der Bewältigung des Schulweges, werden gemeinsam mit Eltern, Schule und Behörden Mas-

snahmen und Lösungen vereinbart. 

 

4.15. Aufsicht 

Ein Mitglied des Schulrates sowie ein Mitglied der Schulverwaltung bilden die Aufsicht. Das 

Aufsichtsorgan überprüft die Umsetzung des örtlichen Konzeptes bezüglich der Qualitätsbe-

stimmungen und der Organisation. Die beiden Mitglieder besuchen mindestens 2-mal pro 

Schuljahr die entsprechenden Angebote und berichten dem Schulrat in geeigneter Form. 

                                                           
1 Kantonale Richtlinien geben zum Teil vor, dass entweder die Erziehungsberechtigten oder aber die Schule/Be-
treuung verantwortlich sind. 
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5. Ausschluss aus dem SEB-Angebot 

Aus gewichtigen Gründen kann ein Kind aus den Angeboten der schulergänzenden Betreu-

ung (einzelne Module, Mittagstisch) ausgeschlossen werden.  

Als gewichtig gelten unter anderem die folgenden Gründe: 

 Interesse des betroffenen Kindes 

 Grosse disziplinarische Auffälligkeiten des Kindes 

 Verhaltensweisen des Kindes, welche das Wohl der anderen Kinder und/oder des Per-

sonals gefährden 

 Konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern nicht gegeben 

 Nichtbegleichung der Rechnung nach Ablauf der Mahnfrist 

Über einen allfälligen Ausschluss befindet die Bereichsleitung SEB der Schulverwaltung zu-

sammen mit dem Schulratspräsidenten abschliessend. Die Eltern werden vorgängig ange-

hört. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Es kann ein sofortiger Ausschluss bis maximal drei Tage angeordnet werden. Bleiben die 

Schwierigkeiten trotz Ausschöpfung sämtlicher geeigneter Massnahmen bestehen, kann 

nach vorgängiger Anhörung der Erziehungsberechtigten ein befristeter Ausschluss bis maxi-

mal zwei Monate verfügt werden. Ein unbefristeter Ausschluss kann nach vorgängiger Anhö-

rung der Erziehungsberechtigten angeordnet werden, wenn… 

…eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten nicht möglich ist, 

…das Wohl der Mitarbeitenden oder anderer Kinder gefährdet ist, 

…Rechnungen trotz Mahnung nicht beglichen werden. 
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6. Finanzielle Grundlagen 

 Eine solide Finanzierung stellt eine wesentliche Voraussetzung für ein qualitativ gutes 

und nachhaltiges Betreuungsangebot dar.  

 Die Schulträger im Kanton St. Gallen können von den Erziehungsberechtigten einen 

Beitrag an die Kosten für das Betreuungsangebot verlangen. Diese dürfen aber 

höchstens kostendeckend sein. 

 Die schulergänzenden Betreuungsangebote sind freiwillig und sollen grundsätzlich 

durch deren Nutzer finanziert werden. Die Festlegung der Elternbeiträge erfolgt auf 

der Basis einer Vollkostenrechnung. In diese fliessen allfällige Beiträge von Bund, 

Kanton und Gemeinde als Kostenminderung ein. (provisorisch) 

 Der Schulrat erlässt in Koordination mit der örtlichen KiTa einen Gebührentarif (siehe 

Anhang 8.10.). Die Tarife variieren aufgrund der Einkommens- und Vermögensver-

hältnisse der Eltern der Nutzer. Zur Einstufung wird das gemeinsame steuerbare Ein-

kommen basierend auf der aktuellen Veranlagung beigezogen. Die Details dazu sind 

dem Gebührentarif (siehe Anhang Seite 8.10.) zu entnehmen. Verrechnet werden nur 

die effektiv bezogenen Leistungen. 

 Gesuche um Unterstützungsbeiträge können an das Sozialamt der Politischen Ge-

meinde des Wohnortes des Ersuchenden gestellt werden. 

6.1. Rechnungsstellung 

Die Elternbeiträge werden monatlich in Rechnung gestellt. Sie sind nachträglich mit ei-

ner Frist von 30 Tagen zu bezahlen. 

6.2. Versicherungen 

Unfall und Krankheit 

Jedes Kind muss gegen Krankheit und Unfall versichert sein und über eine Haftpflicht-

versicherung verfügen. 

Schäden 

Für Schäden an Mobiliar und Gebäude sowie gegenüber Dritten haften die Erziehungs-

berechtigten. 

Haftung 

Für persönliche Wertgegenstände übernimmt die schulergänzende Betreuung keine Haf-

tung. 
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7. Inkraftsetzung 

Die Inkraftsetzung des örtlichen Umsetzungskonzeptes der schulergänzenden Betreuungs-

angebote erfolgt per 1. August 2024. 

 

Vom Schulrat erlassen an der Schulratssitzung vom 19. März 2024 
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8. Anhänge 

8.1.  Betreuungsmodule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vormittag mit 

Mittagessen 

06.30 - 14.00 Uhr 

Eintreffen von 06.30 - 07.00 Uhr 

 
Morgenessen + Znüni ist inklusive (freiwillig) 

 
Eine gesunde vollwertige Mahlzeit wird vom Alters- und Pflege-

heim Risi geliefert oder es wird selbst gekocht. 

 
Abholung bis spätestens 14.00 Uhr 

 

Vormittag ohne 

Mittagessen 

(nur während 

Schulferien) 

06.30 - 12.00 Uhr 

Eintreffen von 06.30 - 07.00 Uhr 

 
Morgenessen + Znüni ist inklusive (freiwillig) 

 
Abholung bis spätestens 12.00 Uhr 

 

Vor Schulbeginn 

(nur während 

Schulzeit) 

06.30 - 07.50 Uhr 

Eintreffen von 06.30 - 07.00 Uhr 

 
Morgenessen ist inklusive (freiwillig) 
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Ganzer Tag mit 

Mittagessen 

06.30 - 18.15 Uhr 

Eintreffen von 06.30 - 07.00 Uhr 

 
Morgenessen + Zvieri ist inklusive (freiwillig) 

 
Eine gesunde vollwertige Mahlzeit wird vom Alters- und Pflege-

heim Risi geliefert oder es wird selbst gekocht. 

 
Angabe sofern Kind am Nachmittag Schule hat und ebenfalls in 

welcher Woche (gerade/ungerade) und in welchem Semester 

(1./2.) oder während dem ganzen Schuljahr. 

 
Abholung bis spätestens 18.15 Uhr 

 

Nachmittag ohne 

Mittagessen 

13.15 - 18.15 Uhr 

Eintreffen von 13.15 - 13.45 Uhr 

 
Angabe sofern Kind am Nachmittag Schule hat und ebenfalls in 

welcher Woche (gerade/ungerade) und in welchem Semester 

(1./2.) oder während dem ganzen Schuljahr. 

 
Abholung bis spätestens 18.15 Uhr 

 

Nachmittag mit 

Mittagessen 

11.30 - 18.15 Uhr 

Eintreffen von 11.30 - 12.00 Uhr 

 
Eine gesunde vollwertige Mahlzeit wird vom Alters- und Pflege-

heim Risi geliefert oder es wird selbst gekocht. 

 
Angabe sofern Kind am Nachmittag Schule hat und ebenfalls in 

welcher Woche (gerade/ungerade) und in welchem Semester 

(1./2.) oder während dem ganzen Schuljahr. 

 
Zvieri ist inklusive (freiwillig) 

 
Abholung bis spätestens 18.15 Uhr 

 

Zvieri ist inklusive (freiwillig) 
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8.2.  Standorte Mittagstisch und SEB 

Standort/e Mittagstisch 

Schulhaus Hofjünger 

Schulhaus Risi 

Schulhaus Wis 

Krinau (Gastfamilie) 

Schönenberg (Gastfamilie) 

 

Standort/e SEB 

Schulhaus Hofjünger  
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8.3. Beispiel Betreuungsmodule 

 Schulwochen Schulferien 

 
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Montags-Freitag 
(8 Wochen) 

Morgen  
(ab spät.  
07.00 Uhr) 

Morgenbetreuung 

Ganztagsbetreuung 

Vormittag Blockzeiten Kindergarten und Primarschule 

Mittag Mittagsbetreuung inkl. Mittagstisch 

Nachmittag  
(bis max.  
18.15 Uhr) 

Unterricht und/oder 
Nachmittagsbetreuung 

Nachmittagsbetreuung 
Unterricht und/oder Nach-

mittagsbetreuung 
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8.4.  Leitbild / Strategie 
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8.5.  Anmeldeformular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung  

schulergänzende Betreuung (SEB) 

für 

 

_____________________________ 
 (Name des Kindes) 
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Anmeldeformular 

Name des Kindes  _________________________________  

Geburtsdatum  _________________________________  

Konfession  _________________________________  

Nationalität  _________________________________  

Klasse + Lehrperson  _________________________________  

Gewohnheiten  _________________________________  

Allergien  _________________________________  

Kinderkrankheiten  _________________________________  

Gesundheitliche Besonderheiten  _________________________________  

Hausarzt (inkl. Telefonnummer)  _________________________________  

ungefähre Abholungszeit  _________________________________  

Wer darf mein Kind abholen?  _________________________________  

Eintrittsdatum  _________________________________  

Name der Eltern  _________________________________  

Adresse   _________________________________  

Telefon   _________________________________  

Mailadresse  _________________________________  

Zivilstand der Eltern  _________________________________  

Arbeitgeber der Mutter  _________________ Tel. ____________  

Arbeitgeber des Vaters  _________________ Tel. ____________  

IBAN-Nummer  _________________________________  
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Betreuungszeiten des Kindes in der Schulgemeinde Wattwil-Krinau 

 
Montag Dienstag Mittwoch 

Donners-
tag 

Freitag 

Vormittag 
ohne Mittages-
sen 
06.30 – 12.00 Uhr 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vormittag 
mit Mittagessen* 
06.30 – 14.00 Uhr 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nachmittag 
mit Mittagessen* 
11.30 – 18.15 Uhr 

☐ ☐ 

☐ 

☐ ☐ 
Schule 

Ja ☐ Nein ☐ 
Schule 

Ja ☐ Nein ☐ 
Schule 

Ja ☐ Nein ☐ 
Schule 

Ja ☐ Nein ☐ 

Nachmittag 
ohne Mittages-
sen 
13.15 – 18.15 Uhr 

☐ ☐ 

☐ 

☐ ☐ 
Schule 

Ja ☒ Nein ☐ 
Schule 

Ja ☐ Nein ☐ 
Schule 

Ja ☐ Nein ☐ 
Schule 

Ja ☐ Nein ☐ 

Ganzer Tag 
mit Mittagessen* 
06.30 – 18.15 Uhr 

☐ ☐ 

☐ 

☐ ☐ 
Schule 

Ja ☐ Nein ☐ 
Schule 

Ja ☐ Nein ☐ 
Schule 

Ja ☐ Nein ☐ 
Schule 

Ja ☐ Nein ☐ 

Vor Schulbeginn 
06.30 – 07.30 Uhr ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Bitte geben Sie in den ausgewählten Felder an, von wann bis wann ihr Kind am Nach-
mittag in der Schule ist (Beispiel: 13.50 – 15.30 Uhr Schule).  
Bitte ebenfalls vermerken, ob 1. Semester / 2. Semester oder ganzes Schuljahr. 

 

Um den Tagesablauf ohne Unterbrechungen gestalten zu können, müssen die Zeiten 

eingehalten werden. 

* Eine gesunde vollwertige Mahlzeit ist uns wichtig! 

Deshalb beziehen wir das Mittagessen vom Alters- und Pflegeheim Risi in Wattwil. 
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Massnahmen bei sehr hohem Fieber 

Ist Ihr Kind krank, so wird es grundsätzlich zu Hause betreut. 

 

Sollte Ihr Kind jedoch erst am Betreuungsort Fieber zeigen, so versuchen wir, Sie unver-

züglich zu erreichen, damit Sie Ihr Kind abholen können. 

 

Zeigt Ihr Kind mehr als 38 Grad Fieber und wir Sie nicht erreichen können, möchten wir 

von Ihnen wissen, wie wir Ihrem Kind helfen dürfen, bis Sie bei uns eintreffen. 

 

Bitte ankreuzen: 
  

Ich bin einverstanden mit der Verabreichung eines fiebersenkenden Mittels (Al-

gifor-Sirup). 

  

 Unserem Kind darf kein Medikament verabreicht werden. 

 Bitte mit Kühlen «Essigsocken», etc. versuchen. 

 

Sollten diese Massnahmen keine Linderung bringen und das Fieber steigt weiter, wenden 

wir uns an unsere Schulärzte in 9630 Wattwil oder Ihren Hausarzt / Hausärztin. 

 

Nutzung von Fotos 

Fotos Ihres Kindes werden ausschliesslich für interne Zwecke verwendet (z.B. Geburts-

tagskalender, Ausflüge, etc.). 

Den Betreuungspersonen ist es somit gestattet, Fotos unseres Kindes für interne Zwecke 

zu machen. 

Bitte ankreuzen: 

 JA 
  

 NEIN  
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Allgemeine Bestimmungen 

Allgemeines 

Die Schulgemeinde Wattwil-Krinau betreut Kinder ab dem 1. Kindergarten bis zur 6. Primarklasse. 

Sofern Kapazität besteht, gibt es auch die Möglichkeit zur Betreuung der Oberstufenschüler/-in-

nen. 

Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt schriftlich. 

Öffnungszeiten 

Montag bis Freitag  06.30 – 18.15 Uhr 

Ferien und Feiertage 

An folgenden Tagen/Wochen ist die SEB geschlossen: 

 an allgemeinen Feiertagen 

 zwischen Weihnachten und Neujahr (2 Wochen) 

 3 Wochen im Sommer gemäss Schulferienplan der Schulgemeinde Wattwil-Krinau (2., 3. 

und 4. Schulferienwoche) 

 

Für die Ferienbetreuung während den Schulferien (ausgenommen oben erwähnte Ferien und 

Feiertage) ist die Frist bis spätestens 1 Monat vor Schulferienbeginn. 

 

Anmeldefristen Ferienbetreuung: 

Sommerferien  bis spätestens 31. Mai 

Herbstferien  bis spätestens 31. August 

Sportferien  bis spätestens 30. November 

Frühlingsferien  bis spätestens 1. März 

Auffahrtsfreitag bis spätestens 31. März 

Tagesorganisation 

Um den Tagesablauf ohne Unterbrechungen gestalten zu können, müssen die Zeiten gemäss An-

meldeangaben (Betreuungszeiten) eingehalten werden.  

Bei Nichteinhaltung der Abholzeiten wird pro angefangene ½ Stunde ein Unkostenkostenbeitrag 

von CHF 20.00 erhoben. 

Wird das Kind von einer – dem Betreuungspersonal unbekannten Person – abgeholt, muss das 

Betreuungspersonal im Voraus von einem Erziehungsberechtigten darüber informiert werden. 

 

 

 Kann ein angemeldetes Kind die Tagesbetreuung nicht besuchen, muss in jedem Fall eine 

Abmeldung bis spätestens um 06.30 Uhr des entsprechenden Tages per E-Mail (betreu-

ungsangebot@schulewattwil.ch) oder Telefon 071 988 34 34 (Schulhaus Hofjünger) er-

folgen. 
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Verpflichtungen 

Adressänderungen, Arbeitsplatzwechsel (Vater oder Mutter) sowie Veränderungen des Zivilstan-

des und der Einkommensverhältnisse müssen umgehend der Schulverwaltung gemeldet werden. 

Versicherung 

Während des Aufenthaltes am Betreuungsort ist das Kind haftpflichtversichert. Die Unfallversiche-

rung ist Sache der Eltern. Für mitgebrachte Gegenstände (z.B. Spielsachen) kann die Schulge-

meinde Wattwil-Krinau keine Haftung übernehmen. 

Tarif 

Der Tarif ist den vertraglichen Bestimmungen der KiTa Bärehuus gleichgestellt. Die Schulgemeinde 

Wattwil-Krinau erhält Zugriff für die Abfrage der Steuerdaten (Einkommens- und Vermögensver-

hältnisse) für die Berechnung des Tarifes. 

Das steuerbare Einkommen wird durch unsere Vertragsgemeinden wie folgt berechnet: 

Bei 2-Elternfamilien: Es wird das steuerbare Einkommen des berufstätigen Elternteils oder beider 

berufstätigen Elternteile gerechnet.  

Bei 1-Elternfamilien: Es wird das steuerbare Einkommen der alleinerziehenden Erziehungsberech-

tigten gerechnet.  

Konkubinats-Paare mit gemeinsamen Kinder: werden verheirateten Paaren gleichgestellt. 

Konkubinats-Paare ohne gemeinsame Kinder: Es wird das steuerbare Einkommen des erzie-

hungsberechtigten Elternteils gerechnet. 

Aufsicht 

Das Betreuungsangebot untersteht im Rahmen des Konzeptes einer internen Aufsicht.  

 

Beschwerdeinstanz ist der Schulrat. 

Schulgemeinde Wattwil-Krinau 

Schulratspräsidium 

Grüenaustrasse 7 

9630 Wattwil 

 

 

Datum, Unterschrift ________________________________________________________ 
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8.6.  Notfallplan 
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8.7.  Betreuungsschlüssel 

1. Stufe Anzahl Kinder 
Pädagogische 
Fachperson 

Mitarbeitende ohne 
oder in Ausbildung 

1. Zyklus 
(Kindergarten,  

1.+2. Primarklasse) 

1-8 1 0 

9-15 1 1 

16-20 2 1 

21-24 2 2 

2. Zyklus 
(3.-6. Primarklasse) 

1-10 1 0 

11-17 1 1 

18-22 2 1 

23-27 2 2 

 

Quelle: Richtlinien für schulergänzende Tagesstrukturen von kibesuisse  
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8.8. Pflichtenheft 

Wird nach der Verabschiedung der Anpassung vom Pflichtenheft eingefügt. 
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8.9. Entlöhnungsansätze 

Stufe Beschreibung CHF / Stunde Bemerkung 

Stufe 1 ohne Ausbildung CHF 25.99 / Stunde (inklusive Teuerung) 

Stufe 2 mit Weiterbildung/grosse Erfah-

rung (Klassenassistenz/Mittags-

tisch) 

CHF 31.18 / Stunde (inklusive Teuerung) 

Stufe 3 Pädagogischer Hintergrund CHF 36.38 / Stunde (inklusive Teuerung) 
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8.10. Gebührentarif (provisorisch) 

Tarif 
Gemeinsam steuer-
bares Einkommen* 

Ganzer Tag** 
Halber Tag mit 
Mittagessen** 

(70% des Tagestarifs) 

Halber Tag ohne 
Mittagessen 

(55% des Tagestarifs) 

1 bis  CHF 32'999.00 CHF 28.90 CHF 20.25 CHF 15.90 

2 ab  CHF 33'000.00 CHF 30.60 CHF 21.40 CHF 16.85 

3 ab  CHF 35'000.00 CHF 34.00 CHF 23.80 CHF 18.70 

4 ab  CHF 40'000.00 CHF 37.40 CHF 26.20 CHF 20.55 

5 ab CHF 45'000.00 CHF 42.50 CHF 29.75 CHF 23.40 

6 ab CHF 50'000.00 CHF 47.60 CHF 33.30 CHF 26.20 

7 ab  CHF 55'000.00 CHF 53.55 CHF 37.50 CHF 29.45 

8 ab  CHF 60'000.00 CHF 59.50 CHF 41.65 CHF 32.75 

9 ab  CHF 65'000.00 CHF 66.30 CHF 46.40 CHF 36.45 

10 ab  CHF 70'000.00 CHF 73.10 CHF 51.15 CHF 40.20 

11 ab  CHF 75'000.00 CHF 80.75 CHF 56.55 CHF 44.40 

 

*  Im Konkubinat lebende Elternteile werden verheirateten Ehepaaren gleichgestellt. 

**  Zusätzliche Verpflegungspauschale von CHF 4.00 / Mittagessen 

 

Rabatte Geschwisterrabatt 2. Kind = 20% Rabatt 

     3. Kind = 30% Rabatt 

(15% Rabatt Schülertarif ist in den Tarifen von oben einberechnet (auch während Schulferien)) 

 

Die Schulgemeinde Wattwil-Krinau erhält Zugriff für die Abfrage der Steuerdaten (Einkommens- 

und Vermögensverhältnisse) für die Berechnung des Tarifes. 

Das steuerbare Einkommen wird durch unsere Vertragsgemeinden wie folgt berechnet: 

Bei 2-Elternfamilien: Es wird das steuerbare Einkommen des berufstätigen Elternteils oder beider 

berufstätigen Elternteile gerechnet.  

Bei 1-Elternfamilien: Es wird das steuerbare Einkommen der alleinerziehenden Erziehungsberech-

tigten gerechnet.  

Konkubinats-Paare mit gemeinsamen Kinder: werden verheirateten Paaren gleichgestellt. 

Konkubinats-Paare ohne gemeinsame Kinder: Es wird das steuerbare Einkommen des erzie-

hungsberechtigten Elternteils gerechnet. 

 


